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Sehr geehrte Mandanten,

schon vor Jahren hat der BFH in verschiedenen Urteilen klargestellt,

dass Zuzahlungen zu oder auch die Übernahme von Fahrzeugkosten

durch den Arbeitnehmer zur Minderung des geldwerten Vorteils für die

Überlassung des Dienstwagens führen.

Aktuell stellt nun jedoch das FG Münster mit Urteil vom 14.3.2019 (Az:

10 K 2990/17 E) klar, dass eine Minderung des geldwerten Vorteils des

Arbeitnehmers aus der Überlassung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs

nur für solche Aufwendungen erfolgt, die für den Arbeitnehmer aus

rechtlichen oder tatsächlichen Gründen notwendig sind. Dies sind Auf-

wendungen, die zur Erfüllung einer arbeitsvertraglichen Klausel oder

aber zur Inbetriebnahme des Fahrzeugs erforderlich sind. Im Urteilsfall

ließen die erstinstanzlichen Richter die anteilig auf die Garage eines

Arbeitnehmers entfallenden Grundstückskosten nicht als Minderung

des geldwerten Vorteils für die Überlassung eines Fahrzeugs zu, wenn

die Unterbringung in der Garage als freiwillige (!) Leistung des Arbeit-

nehmers erfolgt.

Höchstrichterlich ist bisher noch nicht entschieden, ob sich auch

freiwillige Leistung des Arbeitnehmers mindernd bei der Bemessung

der Höhe des geldwerten Vorteils auswirken können. Revision wurde

gegen die vorliegende Entscheidung leider nicht eingelegt. Für die Pra-

xis empfiehlt es sich jedoch, in ähnlich gelagerten Fällen den Arbeit-

nehmer arbeitsvertraglich zu verpflichten, den Firmenwagen in der

privaten Garage unterzustellen. Besteht eine solche Verpflichtung,

sollten die anteiligen Garagenkosten auch wieder mindernd beim geld-

werten Vorteil für den Dienstwagen berücksichtigt werden können.

Man muss halt nur wissen, wie!

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Ihre Kanzlei H&H - HAAS & HIERET

Steuerberater und Rechtsanwalt Partnerschaftsgesellschaft
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Die Informationen in diesem Mandantenbrief wurden sorgfältig ausge-
wählt und zusammengestellt. Doch beachten Sie bitte, dass dieser Ser-
vice weder eine Beratung ersetzt, noch einen Beratervertrag darstellt.
Bitte haben Sie deshalb Verständnis dafür, dass wir keine Gewährleistung
für die Richtigkeit oder Aktualität der hier wiedergegebenen Informatio-
nen übernehmen. Bei einem Rechts- oder Steuerproblem vereinbaren Sie
deshalb einen Termin in unserer Kanzlei. Nur hier erhalten Sie eine ver-
bindliche Beratung, die auf Ihr persönliches Problem bezogen ist.
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Alle  
Steuerzahler

Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.09.

 � Umsatzsteuer

 � Lohnsteuer

 � Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Einkommensteuer

Kirchensteuer

Körperschaftsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.09. für den Eingang der 

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der Ge-

meinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um Säumniszu-

schläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei Tage vor dem 

Fälligkeitstag vorliegen

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge September 2019

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spä-

testens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für Sep-

tember ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 26.09.2019.

Solidaritätszuschlag: BMF informiert über Gesetz zu 
Rückführung

Das Bundesfinanzministerium hat seinen Referentenentwurf eines 

Gesetzes zur Rückführung des Solidaritätszuschlags 1995 bekannt ge-

geben. Wie es mitteilt, soll der Solidaritätszuschlag in einem ersten 

Schritt zugunsten niedrigerer und mittlerer Einkommen zurückgeführt 

werden. So würden rund 90 Prozent aller Zahler des Solidaritätszu-

schlags zur Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer vom Soli-

daritätszuschlag vollständig entlastet.

Zum Hintergrund führt das Ministerium aus, der Solidaritätszuschlag 

sei eine Ergänzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 Nr. 6 

des Grundgesetzes zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer. 

Das Aufkommen stehe allein dem Bund zu. Der Solidaritätszuschlag 

sei durch das Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungs-

programms vom 23.06.1993 mit Wirkung vom Veranlagungszeitraum 

1995 an eingeführt worden. Er diene, flankiert von anderen Maßnah-

men eines Gesamtkonzepts, der Umsetzung des Föderalen Konsolidie-

rungsprogramms im Rahmen der Wiedervereinigung.

Bundesfinanzministerium, PM vom 12.08.2019

Verlustausgleich: Nicht mit Kirchensteuer- 
Erstattungsüberhang

Ein Erstattungsüberhang aus zurückgezahlter Kirchensteuer kann nicht 

mit Verlustvorträgen ausgeglichen werden und ist daher als Einkom-

men zu versteuern. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Im Streitfall wurde den Klägern für das Streitjahr 2012 in den Vorjah-

ren gezahlte Kirchensteuer erstattet, da sich aufgrund einer für diese 

Jahre durchgeführten Außenprüfung das zu versteuernde Einkommen 

gemindert hatte. Die Kläger gingen davon aus, dass der sich hieraus er-

gebende Erstattungsüberhang aus Kirchensteuer in Höhe von 166.744 

Euro mit einem Verlustvortrag aus den Vorjahren zu verrechnen sei. Fi-

nanzamt, Finanzgericht und schließlich auch der BFH lehnten dies ab.

Einkommensteuerrechtlich sei die gezahlte Kirchensteuer als Sonder-

ausgabe abzugsfähig (§ 10 Absatz 1 Nr. 4 des Einkommensteuergeset-

zes – EStG). Sonderausgaben minderten nicht bereits den Gesamtbe-

trag der Einkünfte, sondern erst das Einkommen (§ 2 Absatz 4 EStG). 

Die Erstattung von in Vorjahren gezahlter Kirchensteuer werde vorran-

gig mit Kirchensteuerzahlungen desselben Jahres verrechnet. Entsteht 

dabei ein Kirchensteuer-Erstattungsüberhang, führe dies nach einer 

seit 2012 geltenden Neuregelung zu einem „Hinzurechnungsbetrag“ 

(§ 10 Absatz 4b EStG). Bislang ungeklärt war laut BFH, ob der Hinzu-

rechnungsbetrag – vergleichbar mit einer Einkunftsart – den Gesamt-

betrag der Einkünfte erhöht und folglich dann durch einen Verlustvor-

trag, der nach der einschlägigen gesetzlichen Regelung (§ 10d Absatz 

2 EStG) vom Gesamtbetrag der Einkünfte abzuziehen ist, ausgeglichen 

werden kann.

Der BFH begründet die Ablehnung einer dahin gehenden Verlustver-

rechnung damit, dass der Kirchensteuer-Erstattungsüberhang wie die 

ursprüngliche gezahlte Kirchensteuer als – negative – Sonderausgabe 

zu berücksichtigen ist. Durch die Hinzurechnung könne es daher – wie 

im Streitfall – dazu kommen, dass Einkommensteuer gezahlt werden 

muss, obwohl der Gesamtbetrag der Einkünfte nach Verlustausgleich 

null Euro beträgt. Es komme dann zu einer Besteuerung allein des 
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Vorteils aus der Erstattung von (früheren) Abzugsbeträgen. Dies gelte 

auch dann, wenn sich die erstatteten Kirchensteuern im Zahlungsjahr 

letztlich nicht steuermindernd ausgewirkt haben, da der mit § 10 Ab-

satz 4b EStG verfolgte Vereinfachungszweck verfehlt würde, wenn dies 

in jedem Einzelfall ermittelt werden müsste.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 12.03.2019, IX R 34/17

Steuerberater laut Steuerberaterverband keine  
Auftragsverarbeiter nach DSGVO

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. (DStV) geht ebenso wie die 

Bundessteuerberaterkammer (BStBK) davon aus, dass Steuerberater, 

die Löhne und Gehälter abrechnen, keine nur weisungsgebundenen 

Auftragsverarbeiter im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DS-

GVO) sind. Anders sähen dies einzelne Landesdatenschutzbehörden, so 

der DStV. Sie meinten, bei der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung würden 

Steuerberater nach Anweisung arbeiten und müssten deshalb eine Ver-

einbarung zur Auftragsverarbeitung mit ihren Mandanten schließen.

Dieser Auffassung stünden die Beratungspraxis und die zwingenden 

Berufsregeln der Steuerberater ausdrücklich entgegen, betont DStV-

Präsident Elster. Steuerberater würden immer eigenverantwortlich 

und unabhängig arbeiten. In der Praxis seien sie es, die sich etwa um 

die Ermittlung der korrekten Stundenvergütung und die Einhaltung des 

gesetzlichen Mindestlohns kümmern.

Die unterschiedlichen Positionen müssten im Interesse der Betroffe-

nen in den gemeinsamen Fachgremien der Datenschutzbehörden be-

handelt und rechtlich gelöst werden.

Deutscher Steuerberaterverband, PM vom 12.08.2019

Ehrenamtliche Betreuerin: Aus Landeskasse gezahlte 
Aufwandsentschädigungen können steuerpflichtig 
sein

Die aus der Landeskasse an die Klägerin für ihre selbstständige Tätig-

keit als ehrenamtliche Betreuerin gezahlten Aufwandsentschädigun-

gen sind nur in Höhe des Freibetrags nach § 3 Nr. 26b des Einkom-

mensteuergesetzes (EStG) steuerfrei. Übersteigen die Vergütungen 

den Freibetrag von 2.100 Euro beziehungsweise 2.400 Euro ab dem 

Streitjahr 2013, sind sie insoweit steuerpflichtig. Dies entschied das 

Finanzgericht (FG) Baden-Württemberg. Da Revision eingelegt wurde, 

ist die Entscheidung noch nicht rechtskräftig. Die Klage der Klägerin 

auf vollumfängliche Steuerbefreiung blieb erfolglos.

Die Klägerin ist für ein im Bereich der Behindertenhilfe tätiges ge-

meinnütziges Sozialunternehmen als Betreuerin mehrerer Personen 

selbstständig tätig. Ihr Aufwendungsersatz wird ausschließlich aus der 

Landeskasse aus dem Titel des Staatshaushalts Baden-Württemberg 

„Auslagen in Rechtssachen“ bezahlt. Die Aufwandsentschädigung ist 

im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt und im Justizvergütungs- und 

Entschädigungsgesetz festgesetzt. Das beklagte Finanzamt berück-

sichtigte lediglich den Freibetrag nach § 3 Nr. 26b EStG. Diese Norm 

sei ab 2011 anzuwenden und gehe als Spezialvorschrift der von der Klä-

gerin genannten Steuerbefreiungsnorm § 3 Nr. 12 EStG vor.

Das FG Baden-Württemberg bestätigte die Auffassung des Finanz-

amts. Zum einen seien die Vergütungen an die Klägerin im Haushalts-

plan nicht als Aufwandsentschädigung ausgewiesen. Dies sei jedoch 

nach dem historischen Willen des Gesetzgebers, der Systematik und 

dem Zweck der Norm § 3 Nr. 12 EStG erforderlich. Auf die insoweit ge-

änderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs habe der Gesetzgeber 

umgehend reagiert und § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG neu gefasst. Zum ande-

ren habe der Gesetzgeber mit § 3 Nr. 26b EStG ab dem Streitjahr 2011 

nach der Gesetzesbegründung eine neue Steuerbefreiungsvorschrift 

für ehrenamtliche Betreuer geschaffen. Diese Norm gelte ihrem Wort-

laut nach sowohl für aus der Landeskasse als auch für vom Betreuten 

bezahlte ehrenamtliche Betreuer. Sie regle die Entschädigungen an 

ehrenamtliche Betreuer abschließend und gehe § 3 Nr. 12 EStG zur 

gleichmäßigen steuerlichen Behandlung aller ehrenamtlichen Betreu-

er vor.

Finanzgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 06.03.2019, 2 K 317/17
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Meldepflicht für elektronische Kassensysteme:  
Vordruck abwarten

Das bayerische Landesamt für Steuern (LfSt) rät in Bezug auf die Mel-

depflicht für elektronische Kassensysteme, den amtlichen Vordruck 

abzuwarten.

Zum Hintergrund führt das LfSt aus, ab dem 01.01.2020 müssten 

Steuerpflichtige ihr elektronisches Aufzeichnungssystem an die Fi-

nanzämter melden. Betroffen seien vor allem Kassensysteme. Dem 

zuständigen Finanzamt seien unter anderem die Art und Anzahl der im 

jeweiligen Unternehmen eingesetzten elektronischen Aufzeichnungs-

systeme und der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtungen 

mitzuteilen. Für Steuerpflichtige, die ein elektronisches Aufzeich-

nungssystem vor dem 01.01.2020 angeschafft haben, gelte dafür ei-

gentlich eine Frist bis zum 31.01.2020 (vgl. § 146a Absatz 4 AO).

Die Meldung an das Finanzamt sei nach der gesetzlichen Regelung aus-

schließlich mittels eines amtlich vorgeschriebenen Vordrucks möglich. 

Dieser stehe derzeit noch nicht zur Verfügung. Eine Meldung sei des-

halb noch nicht möglich, betont das LfSt. Betroffene Unternehmen 

sollten daher abwarten, bis der Vordruck veröffentlicht wird.

Bayerisches Landesamt für Steuern, PM vom 23.07.2019

Betriebsunterbrechung bei Nutzungsüberlassung  
des Betriebsgrundstückes während einer Dauer von 
60 Jahren zu bejahen

Im Streitfall hatte der Erblasser seit Anfang der 1930-er Jahre auf ei-

nem Grundstück einen Brotgroßhandel betrieben. Das ursprünglich 

mit Hallen und ab 1947 mit einem Lagerraum, mehreren Garagen so-

wie einem Wohn- und Verwaltungsgebäude bebaute Betriebsgrund-

stück wurde ab 1953 verpachtet, nachdem der Brothandel verkauft 

worden war. Erst 2015 wurde ein Neubau mit 44 Wohneinheiten auf 

dem Grundstück errichtet.

Die Erben nach dem 1985 verstorbenen Erblasser begehrten die Fest-

stellung der Einkünfte aus der Nutzungsüberlassung des Grundstücks 

als solche aus Vermietung und Verpachtung und nicht aus Gewerbebe-

trieb. Im Klageverfahren beriefen sie sich darauf, der Betrieb sei bereits 

1953 mit der Veräußerung des Brothandels aufgegeben worden.

Das Gericht hat erkannt, dass 1953 lediglich eine Betriebsunterbre-

chung und keine Betriebsaufgabe erfolgt sei. Das Grundstück sei – im 

Gegensatz zu dem zusammen mit dem Brothandel veräußerten Fahr-

zeug – wesentliche Betriebsgrundlage gewesen und habe bis zur Neu-

bebauung im Jahr 2014 einem identitätswahrenden Betrieb dienen 

können. Dass in dem Kaufvertrag des Jahres 1953 ein Wettbewerbs-

verbot vereinbart worden sei, ändere daran nichts, weil die Möglich-

keit zur Aufnahme eines Betriebes in ähnlicher Weise bestanden habe. 

Auch reiche es aus, dass der Betrieb erst von der dritten Generation 

identitätswahrend hätte fortgeführt werden können; eine feste zeitli-

che Grenze bestehe insoweit nicht. 

FG Hamburg, Urteil vom 26.03.2019, 6 K 9/18; BFH-Az.: IV R 13/19

EuGH-Vorlage: Vorsteuerabzug für Ausbau- 
maßnahmen an öffentlichen Straßen?

Der Bundesfinanzhof (BFH) sieht es als möglich an, dass ein Unter-

nehmer, der im Auftrag einer Stadt Baumaßnahmen an einer Gemein-

destraße vornimmt, aus von ihm hierfür bezogenen Bauleistungen 

entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist. Er hat daher mehrere Rechtsfragen zur Auslegung des inso-

weit zu beachtenden Unionsrechts dem Gerichtshof der Europäischen 

Union (EuGH) vorgelegt.

Dem klagenden Unternehmen, einer GmbH, war die Genehmigung 

zum Betrieb eines Steinbruchs unter der Auflage erteilt worden, eine 

für den Abtransport des gewonnenen Kalksandsteins zu nutzende öf-

fentliche Gemeindestraße auszubauen. Die Stadt war Eigentümerin 

der Straße. Aus den für den Ausbau von anderen Unternehmern bezo-

genen Bauleistungen machte die GmbH den Vorsteuerabzug geltend.

Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass die Klägerin mit dem Aus-

bau der Straße eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Werklie-

ferung (§ 3 Absatz 1b Satz 1 Nr. 3 des Umsatzsteuergesetzes) an die 

Stadt erbracht habe. Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen erho-

benen Klage teilweise statt. Es entschied, dass die Voraussetzungen 

für eine Besteuerung der Ausbaumaßnahme an der Gemeindestraße 

nicht vorlägen. Allerdings seien die Vorsteuerbeträge für die im un-

mittelbaren Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme angefallenen 

Eingangsumsätze nicht zu berücksichtigen.

Unternehmer
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Dieser Auffassung des FG ist – wie der BFH im Vorlagebeschluss zum 

Ausdruck bringt – nach Maßgabe nationalen Umsatzsteuerrechts zu 

folgen: Die Klägerin habe keinen Anspruch auf den Vorsteuerabzug, 

da die Eingangsleistungen in der Absicht bezogen wurden, sie für eine 

nichtwirtschaftliche Tätigkeit (unentgeltliche Lieferung an die Stadt) 

zu verwenden. Allerdings könnte das Unionsrecht eine abweichende 

Lösung nahelegen.

Insoweit will der BFH mit seinem Vorabentscheidungsersuchen zu-

nächst geklärt wissen, ob aufgrund neuerer EuGH-Rechtsprechung ein 

Vorsteuerabzug zu gewähren ist (Vorlagefrage 1). Sollte der EuGH dies 

bejahen, stelle sich die weitere Frage, ob der Vorsteuerabzug mit einer 

Umsatzsteuerforderung aus einer Leistung an die Gemeinde saldiert 

werden muss. Insoweit werde der EuGH hilfsweise zu klären haben, ob 

die Ausbaumaßnahme für die Stadt entweder zu einer entgeltlichen 

Lieferung von Gegenständen führt (Vorlagefrage 2), oder – wenn eine 

unentgeltliche Leistung vorliegt – ob die Voraussetzungen für die so 

genannte Entnahmebesteuerung vorliegen (Vorlagefrage 3).

Bundesfinanzhof, Beschluss vom 13.03.2019, XI R 28/17

Ablehnung eines Gründungszuschusses bei Fehlen 
individueller Prüfung rechtswidrig

Ein Bescheid über die Ablehnung eines Gründungszuschusses ist auf-

grund eines Ermessensnichtgebrauchs rechtswidrig und die Beklagte zur 

Neubescheidung zu verurteilen, wenn sie entsprechend ihrer überregi-

onalen Weisungen den Vermittlungsvorrang als Tatbestandsmerkmal 

und nicht als Ermessensgesichtspunkt behandelt. Eine Ermessensunter-

schreitung liegt jedenfalls dann vor, wenn die Agentur für Arbeit keine 

individuelle Prüfung des Falles vornimmt, sondern unter Angabe eines 

angeblich bestehenden Vermittlungsvorrangs pauschal die Gewährung 

des Gründungszuschusses ablehnt. Dies stellt das SG Stuttgart klar.

Der Kläger begehrte die Gewährung eines Gründungszuschusses. Die 

in § 93 Sozialgesetzbuch III (SGB III) genannten Tatbestandsvorausset-

zungen lagen unstreitig vor. Obwohl die Agentur für Arbeit dem Kläger 

in fünf Monaten, die er bei ihr bereits arbeitslos gemeldet war, keinen 

einzigen Vermittlungsvorschlag unterbreitete, lehnte sie die Gewäh-

rung eines Gründungszuschusses mit der Begründung ab, es bestünde 

ein Vermittlungsvorrang (vgl. § 4 SGB III).

Das SG hat die überregionalen Weisungen der Agentur für Arbeit über-

prüft. Hier wird angegeben, die Tatbestandsvoraussetzungen seien nur 

dann zu prüfen und das Ermessen auszuüben, wenn für den Betroffe-

nen keine Stellenangebote gemeldet seien. Hieraus ergibt sich nach 

Auffassung des LG, dass die Beklagte in ihren Weisungen den Vermitt-

lungsvorrang verabsolutiert. Die Prüfung eines Vorrangs der Vermitt-

lung werde sogar noch vor Prüfung der Tatbestandsvoraussetzungen 

gezogen, weshalb ein Bescheid auf Grundlage dieser Weisungen an ei-

nem Ermessensnichtgebrauch leide. Im Fall des Klägers habe jedenfalls 

eine Ermessensunterschreitung vorgelegen, da die Beklagte keinen 

einzigen individuellen Gesichtspunkt seines Falles in der als solcher 

bezeichneten Ermessensausübung gewürdigt habe. Sie sei deshalb zur 

Neubescheidung zu verurteilen gewesen.

SG Stuttgart, Gerichtsbescheid vom 02.10.2018, S 6 AL 1479/18

Differenzbesteuerung beim „Ausschlachten“ von 
Gebrauchtfahrzeugen

Was der BFH bereits 2017 entschieden hat (Urteil vom 23.2.2017, Az. V 

R 37/15), wird jetzt endlich auch im Umsatzsteuer-Anwendungserlass 

(UStAE) festgeschrieben. Dort wird in Abschnitt 25a.1. der Absatz 4 

UStAE um die folgenden Regelungen ergänzt:

 � Die Differenzbesteuerung ist auch dann anwendbar, wenn ein Un-

ternehmer Gegenstände liefert, die er gewonnen hat, indem er 

die zuvor von ihm erworbenen Gebrauchtgegenstände, z. B. Ge-

brauchtfahrzeuge, zerlegt hat.

 � Die Einkaufspreise der ausgebauten und weiterverkauften Einzel-

teile sind im Wege der sachgerechten Schätzung zu ermitteln.

 � Die Schätzungsgrundlage ist in einer Anlage zu den Warenein-

gangsrechnungen zu erläutern und – soweit vorhanden – durch er-

gänzende Unterlagen zu belegen.

Weiterhin nicht anwendbar ist die Differenzbesteuerung, wenn aus 

den ausgebauten Teilen etwas Neues entsteht. Im Gesetz heißt es 

dazu: „Wird aus mehreren Einzelgegenständen, die jeweils für sich die 

Voraussetzungen der Differenzbesteuerung erfüllen, ein einheitlicher 

Gegenstand hergestellt oder zusammengestellt, unterliegt die an-

schließende Lieferung dieses „neuen“ Gegenstandes nicht der Diffe-

renzbesteuerung.“
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Finanztransaktionsteuer: Bundesregierung verweist 
auf positive Erfahrungen in anderen Ländern

Nach Ansicht der Bundesregierung wird die geplante Einführung einer 

Finanztransaktionsteuer keine negativen Effekte auf die Finanzstabilität 

haben. In ihrer Antwort (BT-Drs. 19/12142) auf eine Kleine Anfrage der 

FDP-Fraktion (BT-Drs. 19/11620) heißt es, die Erfahrung mit einer Fi-

nanztransaktionsteuer in zahlreichen Industrieländern wie zum Beispiel 

Frankreich, Italien, Belgien, Finnland und Irland belegten, dass ein signi-

fikanter Rückgang der Aktienquote im Anlageverhalten der Sparer nicht 

zu befürchten sei. Der Bundesfinanzminister gehe davon aus, dass noch 

im Jahr 2019 eine Einigung unter den Finanzministern der verstärkten Zu-

sammenarbeit in der Europäischen Union herbeigeführt werden könne.

In der Vorbemerkung der Bundesregierung zur Antwort auf die Kleine 

Anfrage wird auf den Beschluss von Deutschland und Frankreich im 

Jahr 2018 verwiesen, den stockenden Verhandlungen über die Einfüh-

rung einer Finanztransaktionsteuer einen neuen Impuls zu geben und 

die Verhandlungen auf EU-Ebene zu einem erfolgreichen Abschluss 

zu bringen. Die in Frankreich bestehende Finanztransaktionsteuer, die 

vornehmlich auf eine Besteuerung von Transaktionen mit im Inland 

emittierten Aktien abzielt, solle dabei grundsätzlich als Vorbild dienen. 

Die zum Beispiel auch in Italien eingeführte Finanztransaktionsteuer 

auf Aktientransaktionen habe sich bewährt, erklärt die Bundesregie-

rung in der Antwort.

Deutscher Bundestag, PM vom 13.08.2019

Antrag auf Erstattung der deutschen Steuer auf  
Kapitalerträge: Hinweis auf redaktionelle Änderungen

Über eine Änderung des Vordrucks „Antrag auf Erstattung der deut-

schen Steuer auf Kapitalerträge (de/en)“ informiert das Bundeszent-

ralamt für Steuern (BZSt).

Zur Angleichung der englischsprachigen Version des Formulars an die 

deutschsprachige Fassung seien redaktionelle Änderungen vorgenom-

men worden. Der Vordruck sei nun sowohl in der deutschen als auch in 

der englischen Sprachfassung inhaltlich identisch aufgebaut.

Der Antrag steht auf den Seiten des BZSt online zur Verfügung.

Bundeszentralamt für Steuern, PM vom 25.07.2019

Umfassende Vermögensverfügungsbefugnis eines 
Trust-Errichters: Vermögen geht nicht auf Trust über

Behält sich der Erblasser als Errichter eines Trusts eine umfassende 

Vermögensverfügungsbefugnis vor, geht das eingebrachte Vermögen 

nicht auf den Trust über, da der Trust über das Vermögen im Verhält-

nis zum Errichter nicht tatsächlich und rechtlich frei verfügen kann. 

Dies hat FG Schleswig-Holstein entschieden und hinzugefügt, dass im 

Fall des Todes des Errichters das so im Trust angelegte Vermögen zum 

Nachlass gehört und damit der Erbschaftsteuer unterliegt.

Der C-Trust wurde 1997 nach den gesetzlichen Vorschriften von 

Guernsey durch O und den Kläger gegründet und mit Vermögen der 

Erblasserin, welche als Errichterin des Trusts fungierte, ausgestattet. 

Die Errichterin behielt sich umfassende Weisungs- und Herrschafts-

befugnisse vor. Als sie verstarb, entstand zwischen dem Finanzamt und 

dem Kläger Streit darüber, ob für das in den Trust eingebrachte Vermö-

gen Erbschaftsteuer zu entrichten war.

Das hat das FG bejaht. Gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 1 Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetz (ErbStG) unterliege der Erbschaftsteuer als 

Erwerb von Todes wegen der Erwerb durch Erbanfall (§ 1922 Bürger-

liches Gesetzbuch). Mit dem Tod einer Person gehe deren Vermögen 

als Ganzes auf den oder die Erben über. Zum Zeitpunkt des Todes sei 

die Erblasserin noch Inhaberin des über den C-Trust angelegten Vermö-

gens gewesen. Beim C-Trust habe es sich jedenfalls bis zum Ableben 

der Errichterin und Erblasserin nicht um eine verselbstständigte Ver-

mögensmasse im Sinne des § 7 Absatz 1 Nr. 8 Satz 2 ErbStG gehan-

delt, deren Zweck auf die Bindung von Vermögen gerichtet gewesen 

sei. Dem stünden die getroffenen Regelungen über eine umfassende 

Herrschaftsbefugnis der Erblasserin bis zu ihrem Tod sowie die tatsäch-

liche Vertragsdurchführung in Gestalt zahlreicher auf Anweisung der 

Erblasserin zu ihren Gunsten durchgeführter Vermögensverfügungen 

entgegen. Die Gesamtheit der getroffenen Vertragsregelungen und die 

bis zum Tod gelebte Vertragspraxis sei auf eine Kapitalanlage der Erb-

lasserin im Mantel eines Trusts gerichtet gewesen. 

FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 23.01.2019, 3 K 41/17; BFH-Az.: II 

R 13/19

Kapital- 
anleger
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Optionsgeschäfte: Gewinne werden besteuert,  
Verluste nicht berücksichtigt

Die Bundesregierung hält an ihrer Auffassung fest, Gewinne aus Op-

tionsgeschäften zu besteuern, Verluste allerdings steuerlich nicht an-

zuerkennen.

In der Antwort (BT-Drs. 19/1138) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Frak-

tion (BT-Drs. 19/10976) heißt es, bei Optionsgeschäften handele es 

sich um hochspekulative Geschäfte, die aufgrund der Rechtsprechung 

des Bundesfinanzhofs steuerlich günstiger behandelt würden als dies 

im Unternehmensteuerreformgesetz 2008 bezweckt gewesen sei. Mit 

einer Gesetzesänderung solle jetzt der ursprüngliche Gesetzeszweck 

wiederhergestellt werden, so die Bundesregierung. Wenn der Steuer-

pflichtige das hochspekulative Risiko eines Optionsgeschäfts eingehe 

und hieraus Wertzuwächse erzielt würden, seien diese der Einkom-

mensbesteuerung zu unterwerfen. Andernfalls bestehe die Gefahr, 

dass Kapitalerträge über Gestaltungen mit diesen Derivaten der Be-

steuerung entzogen werden könnten.

Der Gesetzgeber sei allerdings beim Verfall einer Option nicht ge-

zwungen, die Allgemeinheit mit den Kosten des Steuerpflichtigen für 

seine Risikogeschäfte zu belasten, wenn die Spekulation nicht aufgehe. 

In der Antwort wird außerdem auf die Anwendung verschiedener Ur-

teile des Bundesfinanzhofs eingegangen.

Deutscher Bundestag, PM vom 02.08.2019

Devisentermingeschäft eines Publikums- 
Schiffsfonds: Gewinne unterfallen nicht der  
Tonnagebesteuerung

Schließt ein Publikums-Schiffsfonds ein Devisentermingeschäft ab, 

das in seiner Intention und Umsetzung im Wesentlichen dazu be-

stimmt ist und durchgeführt wird, die prospektierte Ausschüttung an 

die Anleger gegen Währungsschwankungen abzusichern, so unterfal-

len Gewinne aus diesem Geschäft nicht der Tonnagebesteuerung nach 

§ 5a Einkommensteuergesetz (EStG). Dies hat das Finanzgericht (FG) 

Schleswig-Holstein entschieden.

Die Klägerin ist eine Schifffahrtsgesellschaft in der Rechtsform einer 

GmbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und 

Betrieb eines Schiffes. Sie ermittelte ihren Gewinn seit 2004 nach § 5a 

Absatz 1 EStG. Im Emissionsprospekt hieß es unter anderem: „… Ein 

Wechselkursrisiko besteht daher nur im Hinblick auf die Leistung der 

Auszahlungen an die Gesellschafter, einen Teil der Schiffbetriebskos-

ten sowie die Gesellschaftskosten. Im Rahmen der Prognoserechnung 

wurde über die gesamte Laufzeit des Fonds mit einem Wechselkurs 

von … USD/EUR gerechnet. (…) Es besteht das Risiko, dass ein höherer 

Euro-Kurs als USD … pro EUR nur Auszahlungen an die Gesellschafter 

in einer gegenüber den Prospektangaben verminderten Höhe zulässt. 

Bis zum Jahr … wurde ein großer Teil der Auszahlungen durch USD-

Terminverkäufe wie folgt gesichert: …“

Im Rahmen einer Betriebsprüfung wurde ein Gewinn aus einem Ter-

mingeschäft – dessen Mittel für eine Ausschüttung verwendet worden 

waren – festgestellt. Das Finanzamt setzte daher nicht durch die Ton-

nagebesteuerung abgegoltene Einnahmen aus Devisentermingeschäf-

ten in entsprechender Höhe an.

Das FG entschied, dass dies zu Recht erfolgt sei. Denn sofern ein Pu-

blikums-Schiffsfonds ein Devisentermingeschäft abschließe, das in 

seiner Intention und Umsetzung im Wesentlichen dazu bestimmt sei 

und durchgeführt werde, um die prospektierte Ausschüttung an die 

Anleger gegen Währungsschwankungen abzusichern, stehe diese Si-

cherung in erster Linie in einer direkten, dichten und nicht durch etwas 

Drittes vermittelten Verbindung zu den privaten Vermögensinteressen 

der Gesellschafter. Die Bedienung der Gesellschafterinteressen diene 

jedoch nicht in einem hinreichenden unmittelbaren Maß dem Einsatz 

oder der Vercharterung von Schiffen im Sinne des § 5a EStG.

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 26.03.2019, 4 K 19/19, 

rechtskräftig
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Grunderwerbsteuer: Share Deals werden  
eingedämmt

Immobilieninvestoren sollen die Grunderwerbsteuer künftig nicht 

mehr so leicht umgehen können. Dazu hat die Bundesregierung eine 

Gesetzesänderung auf den Weg gebracht.

Derzeit nutzten einige Immobilieninvestoren ein Schlupfloch: Statt ei-

ner Immobilie kauften sie Anteile an der Firma, die Eigentümerin der 

Immobilie ist. Diese so genannten Share Deals seien bislang grunder-

werbsteuerfrei geblieben, solange Investoren weniger als 95 Prozent 

der Unternehmensanteile kaufen. Das Problem ist laut Bundesregie-

rung, dass mitgebrachte Co-Investoren häufig die verbleibenden An-

teile übernehmen. Nach einer Wartezeit von fünf Jahren könnten dann 

beide die Anteile steuerfrei vereinen.

Diese Art der Steuergestaltung führe – vor allem bei hochpreisigen 

Immobilien – zu erheblichen Steuerausfällen, so die Bundesregierung. 

Sie habe sich deshalb im Koalitionsvertrag darauf verständigt, Steu-

erumgehungen bei der Grunderwerbsteuer wirksam einzudämmen. 

Die entsprechende Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes habe sie 

nun auf den Weg gebracht.

Neu sei vor allem die Senkung der Beteiligungsgrenze von 95 auf 90 

Prozent. Außerdem werde die geltende Haltefrist der Anteile von fünf 

auf zehn Jahre erhöht. Die Regelungen sollten künftig auch für Kapital-

gesellschaften gelten, statt wie bisher nur für grundbesitzende Perso-

nengesellschaften.

Bundesregierung, PM vom 31.07.2019

Starkregen: Grundstückseigentümer müssen sich 
selbst schützen

Der Eigentümer eines Wohngrundstücks kann von der Gemeinde 

grundsätzlich keinen Schutz vor Regenwasser aus dem angrenzenden 

hängigen Außenbereichsgelände einfordern. Der Grundstückseigen-

tümer sei zu zumutbaren Vorsorgemaßnahmen selbst verpflichtet, so 

das Verwaltungsgericht (VG) Mainz. 

Die Kläger sind Eigentümer eines in einem Bebauungsplangebiet ge-

legenen Grundstücks, das mit einem Wohnhaus und an der Südgrenze 

mit einer circa 0,80 Meter hohen Mauer bebaut ist. Der Bebauungsplan 

der beklagten Kommune enthält Festsetzungen über einen südlich an 

das Grundstück angrenzenden Wasserabflussstreifen und – getrennt 

durch einen Wirtschaftsweg – ein Regenrückhaltebecken, das bislang 

noch nicht verwirklicht worden ist. Die Kläger machten geltend, zum 

Schutz ihres Anwesens vor aus dem Außenbereich bei Starkregener-

eignissen abfließendem Wasser habe die Gemeinde Festsetzungen des 

Bebauungsplans auch umzusetzen; ihre Einfriedungsmauer sei auf ei-

nen Schutz vor Überschwemmung nicht ausgerichtet.

Das VG wies die Klage ab. Die Ausführung einzelner Festsetzungen des 

Bebauungsplans könnten die Kläger nicht beanspruchen, weil diese 

nach dem geltenden Recht grundsätzlich dem Einzelnen keine eigenen 

Rechte auf Vollziehung gegen den Satzungsgeber vermittelten. Fest-

setzungen eines Bebauungsplans dienten ausschließlich öffentlichen, 

städtebaulichen Zielen. Es könne dem vorliegenden Bebauungsplan 

auch nicht entnommen werden, dass einzelnen seiner Regelungen 

nachbarschützende Wirkung zugunsten der Grundstückseigentümer 

zukomme, die ausnahmsweise eine Klage auf Umsetzung des Planes 

rechtfertigen könne. Nach der Begründung diene der Bebauungsplan 

nämlich der Sicherung von Flächen für die Außengebietsentwässerung 

sowie dem Schutz eines anderen Neubaugebiets vor Überschwem-

mungen.

Im Übrigen zielten die von den Klägern überwiegend in Anspruch ge-

nommenen Festsetzungen ihrem Gegenstand nach nicht auf einen 

Überflutungsschutz, sondern auf die Schaffung öffentlicher Grünflä-

chen, auf denen zugleich Maßnahmen zum Ausgleich von bebauungs-

planbedingten Eingriffen in Natur und Landschaft zur Realisierung 

gelangen sollten. Auch unabhängig von den Bestimmungen eines 

Bebauungsplans bestehe regelmäßig keine individuell einklagbare 

öffentlich-rechtliche Verpflichtung einer Gemeinde zur Abwehr von 

aus dem Außenbereich stammendem Wasserfluss, wenn ein Grund-

stück dem aufgrund seiner Lage schon in der Vergangenheit ausgesetzt 

gewesen sei. Die Kläger hätten trotz mehrerer Starkregenereignisse in 

den zurückliegenden Jahren schließlich auch nicht plausibel gemacht, 

dass ihre Einfriedungsmauer von abfließendem Wasser bisher tatsäch-

lich in Mitleidenschaft gezogen worden sei.

Verwaltungsgericht Mainz, Urteil vom 20.03.2019, 3 K 532/18.MZ

Immobilien-
besitzer



Schaufenster Steuern Mandantenbrief der Kanzlei H&H - HAAS & HIERET

www.haas-hieret.de 11

Außenrollo einer Erdgeschosswohnung muss durch 
Vermieterin nach Modernisierung wieder angebracht 
werden

Das Amtsgericht (AG) München hat eine Vermieterin dazu verurteilt, 

das vom Mieter einer Erdgeschosswohnung weiter beanspruchte Au-

ßenrollo an der Balkontüre/dem Balkonfensterelement nach einem 

Balkonanbau ohne Fassadendämmung wieder einzubauen.

Der Kläger hat die Zwei-Zimmer-Wohnung seit 2007 angemietet. Er 

beansprucht die Wiederanbringung von Außenrollläden an dem drei-

gliedrigen Balkontüren-/Balkonfensterelement, das im Zuge eines 

Balkonanbaus anstelle eines vormaligen mit Außenrollo versehenen 

Fensters seines Wohnzimmers eingebaut wurde. Der von der Beklag-

ten rechtzeitig angekündigten Modernisierung durch einen Balkonan-

bau stimmte der Kläger nur unter der Bedingung zu, dass wieder ein 

Außenrollo angebracht werde. Die Beklagte lehnte dies ab und führte 

den angekündigten Balkonanbau im August 2018 durch. Von den drei 

bodentief verglasten Elementen lässt sich ein Türelement kippen und 

zwei als Balkontür öffnen. Der Balkon hat eine Höhe von 80 Zentime-

tern und einen ebenfalls 80 Zentimeter hohen Sichtschutz. Eine Fassa-

dendämmung erfolgte nicht.

Der Kläger trägt vor, ohne Rollo bestehe eine erhöhte Einbruchsge-

fahr. Die Balkontüre könne nachts weder geöffnet noch gekippt wer-

den. Sein Kind schlafe im zweiten Zimmer, er selbst im Wohnzimmer, 

das er nachts nicht belüften und über Innenrollos nur unzureichend 

verdunkeln könne. Außenrollos würden auch das Wärme- und Dämm-

verhalten im Sommer wie im Winter verbessern. Jeder, der mindestens 

1,70 Zentimeter groß sei, könne nun den Balkon und somit auch die 

Wohnung durch die Balkontüren einsehen. Ein nachträglicher Anbau 

sei ohne weiteres möglich.

Die Beklagte trägt vor, der Kläger habe die Maßnahme geduldet. Die 

alten Jalousiekästen würden bei einer Neuanbringung Schäden an der 

Fassade herbeiführen. Ein erhöhtes Einbruchrisiko bestreitet die Be-

klagte: kein Einbrecher würde in einen Raum einbrechen, in dem eine 

Person schlafe. Die neuen vergrößerten Fenster würden zu einem er-

heblichen Lichtgewinn führen, seien energetisch überlegen und wür-

den auch über einen viel besseren Einbruchsschutz verfügen. Gleich-

zeitig seien Innenjalousien angebracht worden.

Das AG München gab dem Kläger Recht. Vertragsgemäßer Zustand bei 

Abschluss des Mietvertrages sei das Vorhandensein von Außenrolllä-

den an den Fenstern gewesen. Grundsätzlich lasse die Durchführung 

einer Modernisierungsmaßnahme den Erfüllungsanspruch des Mieters 

unberührt. Der Vermieter müsse weiterhin den vertragskonformen 

Zustand aufrechterhalten. Damit korrespondiere im Bereich des Mög-

lichen ein Anspruch des Mieters auf Wiederherstellung der früheren 

Gebrauchstauglichkeit. Wenn der Kläger wie hier, ausdrücklich und 

unmissverständlich zum Ausdruck bringt, dass seine Duldung der Mo-

dernisierung nur unter der Bedingung erfolgt, dass die Außenrollläden 

wieder angebracht werden, so sei kein Raum für eine konkludente Ver-

einbarung dahingehend, infolge der Duldung der Modernisierung habe 

sich der Kläger auch mit dem Verlust der Außenrollläden abgefunden.

Anders als in bisher stets zugunsten der Vermieter entschiedenen Fäl-

len würden mangels zeitgleich erfolgter Fassadendämmung sämtliche, 

erhebliche Vorteile einer Fassadendämmung (effektiver Kälteschutz im 

Winter, Ersparnis von Heizkosten, Förderung der Belange des Gemein-

wohls in Form von Umweltschutz) hier nicht zum Tragen kommen. Es 

bestehe durch den angebrachten Balkon eine erhöhte Einbruchsgefahr, 

die anhand der konkreten Anbringung und Ausgestaltung des Balkons 

auch nachvollziehbar und vom Vermieter ernst zu nehmen sei. Dass 

keine Einbrüche stattfinden, wenn Personen in Haus oder Wohnung 

sind, sei unrichtig. Die jetzige Fensterfront der Balkontüre ohne Au-

ßenrollladen fördere das Aufheizen der Wohnung im Sommer. Warum 

der Rollladenkasten nicht bündig mit dem Mauerwerk angebracht 

werden könne, habe die Beklagte nicht vorgetragen.

Auch die Tatsachen, dass der Kläger einen Balkon und eine neue, mo-

derne Balkontüre/Balkonfensterelement habe und damit sehr wohl 

eine Wohnwerterhöhung, änderten hieran nichts. Die Modernisie-

rungsvorteile des Balkons verdrängten im konkreten Fall der Erdge-

schosswohnung ohne Fassadendämmung die Nachteile nicht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Gericht ließ die Berufung 

bei an sich nicht berufungsfähigem, geringem Streitwert ausdrücklich 

zu.

Amtsgericht München, Urteil vom 22.03.2019, 473 C 22571/18, nicht 

rechtskräftig
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Häusliches Arbeitszimmer: Kein Abzug für Umbau 
privat genutzten Badezimmers

Die Kosten für den Umbau eines privat genutzten Badezimmers gehö-

ren nicht zu den abziehbaren Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-

zimmer. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden.

Die zusammen veranlagten Kläger hatten im Jahr 2011 das Badezimmer 

und den vorgelagerten Flur in ihrem Eigenheim umfassend umgebaut. 

In dem Eigenheim nutzte der Kläger ein häusliches Arbeitszimmer für 

seine selbstständige Tätigkeit als Steuerberater, das 8,43 Prozent der 

Gesamtfläche ausmachte. Der Kläger machte für das Streitjahr 8,43 

Prozent der entstandenen Umbaukosten gemäß § 4 Absatz 5 Satz 1 Nr. 

6b Sätze 2 und 3 des Einkommensteuergesetzes als Betriebsausgaben 

im Zusammenhang mit seinem häuslichen Arbeitszimmer geltend. 

Diese Aufwendungen in Höhe von rund 4.000 Euro berücksichtigte 

das Finanzamt – mit Ausnahme der Kosten für den Austausch der Tür 

zum Arbeitszimmer – nicht. Das hat der BFH nunmehr als dem Grunde 

nach zutreffend angesehen.

Nach dem Urteil des BFH sind Renovierungs- oder Reparaturaufwen-

dungen, die wie zum Beispiel Schuldzinsen, Gebäude-AfA oder Müll-

abfuhrgebühren für das gesamte Gebäude anfallen, zwar nach dem 

Flächenverhältnis aufzuteilen und damit anteilig zu berücksichtigen. 

Nicht anteilig abzugsfähig seien jedoch Kosten für einen Raum, der wie 

im Streitfall das Badezimmer und der Flur der Kläger ausschließlich – 

oder mehr als in nur untergeordnetem Umfang – privaten Wohnzwe-

cken dient. Erfolgen Baumaßnahmen in Bezug auf einen privat genutz-

ten Raum, fehle es an Gebäudekosten, die nach dem Flächenverhältnis 

aufzuteilen und anteilig abzugsfähig sind.

Da das Finanzgericht (FG) keine hinreichenden Feststellungen zu 

ebenfalls streitigen Aufwendungen für Arbeiten an Rollläden des Hau-

ses der Kläger getroffen hatte, konnte der BFH allerdings in der Sache 

nicht abschließend entscheiden und verwies die Sache an das FG zu-

rück. Sollte es dabei um die Rollladenanlage des Wohnzimmers gegan-

gen sein, lägen auch insoweit keine abziehbaren Aufwendungen vor.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 14.05.2019, VIII R 16/15

Zeitweise beruflich im Ausland:  
A1-Entsendebescheinigung sollte ausgefüllt werden

Erwerbstätige, die für ihren Arbeitgeber zeitweilig eine Tätigkeit in 

einem Staat der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschafts-

raums oder der Schweiz verrichten, bleiben in dem Staat versichert, 

aus dem sie entsandt werden. Grundsätzlich entsteht mit der Tätigkeit 

aber auch im Beschäftigungsstaat eine Sozialversicherungspflicht. An-

deres gilt laut Bund der Steuerzahler e.V. (BdSt) dann, wenn dort eine 

so genannte A1-Entsendebescheinigung vorgelegt wird und die Ent-

sendung eine Dauer von 24 Monaten nicht überschreitet. Bei Vorlage 

einer solchen Bescheinigung fielen dann im Beschäftigungsland keine 

Sozialversicherungsbeiträge an – damit werde eine doppelte Beitrags-

zahlung vermieden.

Seit dem 01.01.2019 sei für das Antrags- und Bescheinigungsverfahren 

nur noch das elektronische Verfahren zulässig. Nur in begründeten Ein-

zelfällen könne noch bis zum 30.06.2019 die A1-Bescheinigung in Pa-

pierform beantragt werden. Für die Antragstellung im elektronischen 

Verfahren müssten die entsprechenden Daten aus einem systemge-

prüften Entgeltabrechnungsprogramm oder mittels einer maschinell 

erstellten Ausfüllhilfe (zum Beispiel sv.net.) übertragen werden, so der 

BdSt.

Entgegen der häufigen Annahme, dass es für Sozialversicherungs-

pflicht eine zeitliche Bagatellgrenze gibt, müsse auch für sehr kurze 

Aufenthalte im Ausland eine A1-Bescheinigung beantragt werden, 

betont der Steuerzahlerbund. Wird ein Arbeitnehmer mehrfach für 

wenige Tage entsandt, sei immer wieder ein neuer Antrag notwendig. 

Die Beantragung müsse rechtzeitig vor der Entsendung erfolgen, damit 

eine Beitragserhebung im Beschäftigungsstaat von vornherein vermie-

den wird. Eine Dauer von etwa drei Tagen sollte für die Bearbeitung 

einkalkuliert werden. Auch dann, wenn der Arbeitnehmer bereits im 

Ausland tätig ist, könne der Antrag auf die Entsendebescheinigung 

noch gestellt werden.

Die Ausstellung der Bescheinigung sei grundsätzlich bei der Kranken-

kasse des Arbeitnehmers zu beantragen. Im Fall einer privaten Kran-

kenversicherung sei der Rentenversicherungsträger zuständig.

Bund der Steuerzahler e.V., PM vom 31.05.2019

Angestellte
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Doppelte Haushaltsführung: Vorfälligkeitsentschädi-
gung im Zusammenhang mit Verkauf der Wohnung 
am Beschäftigungsort keine Werbungskosten

Wird eine Wohnung am Beschäftigungsort anlässlich der Beendigung 

einer aus beruflichem Anlass begründeten doppelten Haushaltsfüh-

rung veräußert, kann eine dabei anfallende Vorfälligkeitsentschädigung 

nicht als Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger 

Arbeit berücksichtigt werden. Dies stellt der Bundesfinanzhof (BFH) 

klar. Es fehle am Veranlassungszusammenhang mit den Einkünften aus 

nichtselbstständiger Arbeit. Denn die Vorfälligkeitsentschädigung sei 

aufgrund der Veräußerung der Wohnung am Beschäftigungsort ange-

fallen.

Die Kläger hätten die Vorfälligkeitsentschädigung für die vorzeitige 

Rückzahlung eines der Darlehen geleistet, mit dem sie die Anschaf-

fungskosten der Wohnung am Beschäftigungsort finanzierten, erläu-

tert der BFH. Die Veräußerung der zu „beruflichen Zwecken“ genutzten 

Wohnung am Beschäftigungsort stelle sich damit als das auslösende 

Moment für die Zahlung der Vorfälligkeitsentschädigung dar. Mit der 

Veräußerung habe das Finanzierungsdarlehen hinsichtlich der Erzie-

lung von Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit seinen Nutzen 

verloren. Folglich handele es sich bei der Vorfälligkeitsentschädigung 

nicht um Mehraufwendungen der Kläger, die wegen der beruflich ver-

anlassten doppelten Haushaltsführung (oder deren Beendigung) ent-

standen sind, sondern um das Ergebnis der auf eine vorzeitige Kredit-

ablösung gerichteten Änderung des ursprünglichen Darlehensvertrags, 

so der BFH. Sie sei daher nicht den Werbungskosten aus nichtselbst-

ständiger Arbeit, sondern dem hier unstreitig nicht steuerbaren Veräu-

ßerungsgeschäft zuzuordnen.

Damit würden nicht Ursache und Wirkung verwechselt, hebt der 

BFH hervor. Zwar seien das Ausscheiden des Klägers aus dem aktiven 

Dienst und die damit einhergehende Beendigung der doppelten Haus-

haltsführung auch mitursächlich für die Veräußerung der Wohnung 

am Beschäftigungsort, die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens und 

die hierfür entrichtete Vorfälligkeitsentschädigung gewesen. Die Klä-

ger würden insoweit jedoch verkennen, dass ein lediglich abstrakter 

Kausalzusammenhang (Ursache-Folgeverhältnis im Wesen einer con-

ditio sine qua non) allein die einkommensteuerliche Zuordnung von 

Aufwendungen zur Erwerbssphäre und einer Einkunftsart noch nicht 

rechtfertigt.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 03.04.2019, VI R 15/17

Doppelte Haushaltsführung: Kosten für  
Einrichtungsgegenstände voll abziehbar

Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände und Hausrat für eine im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzten Wohnung fal-

len nicht unter die Höchstbetragsbegrenzung von 1.000 Euro und sind 

daher grundsätzlich in vollem Umfang als Werbungskosten abziehbar. 

Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) zu § 9 Absatz 1 Satz 3 Nr. 5 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) entschieden. Er weicht damit von 

der Auffassung der Finanzverwaltung ab.

Im Streitfall hatte der Kläger eine beruflich veranlasste doppelte Haus-

haltsführung begründet. Aufwendungen für die Miete nebst Neben-

kosten sowie Anschaffungskosten für die Einrichtung machte er als 

Werbungskosten geltend. Das Finanzamt erkannte die Aufwendungen 

nur in Höhe von 1.000 Euro je Monat an, da die Abzugsfähigkeit der 

Kosten für die Unterkunft nach der Neufassung des § 9 Absatz 1 Satz 

3 Nr. 5 EStG ab dem Veranlagungszeitraum 2004 auf diesen Höchst-

betrag begrenzt sei.

Dem widersprach das Finanzgericht (FG). Die Kosten der Einrichtung 

(Absetzung für Abnutzung auf angeschaffte Einrichtungsgegenstände 

und Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter) seien keine 

Kosten der Unterkunft und seien daher nicht mit dem Höchstbetrag 

abgegolten. Da die übrigen Kosten den Höchstbetrag nicht überschrit-

ten hätten, seien die Aufwendungen in voller Höhe abzugsfähig.

Der BFH bestätigte die FG-Entscheidung. Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 

Nr. 5 EStG seien nur die Kosten der Unterkunft auf den Höchstabzugs-

betrag von 1.000 Euro gedeckelt. Davon seien aber Aufwendungen für 

Haushaltsartikel und Einrichtungsgegenstände nicht umfasst, da die-

se nur für deren Nutzung und nicht für die Nutzung der Unterkunft 

getätigt werden. Die Nutzung der Einrichtungsgegenstände sei nicht 

mit der Nutzung der Unterkunft als solcher gleichzusetzen. Derartige 

Aufwendungen seien daher – soweit sie notwendig sind – ohne Be-

grenzung der Höhe nach abzugsfähig. 

Bundesfinanzhof, Urteil vom 04.04.2019, VI R 18/17
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Zu Unrecht gezahltes Kindergeld: Vater trotz  
Auszahlung an Mutter erstattungspflichtig

Ein Vater muss zu Unrecht gezahltes Kindergeld auch dann an die Fa-

milienkasse zurückerstatten, wenn es nicht an ihn, sondern auf seine 

Anweisung auf ein Konto der Mutter ausgezahlt wurde, auf das er kei-

nen Zugriff hat. Dies hat das FG Rheinland-Pfalz entschieden.

Zugunsten des Klägers wurde für seinen Sohn Kindergeld festgesetzt 

und bis einschließlich Januar 2018 auf das vom Kläger im Kindergeld-

antrag angegebene Konto seiner Ehefrau ausgezahlt. Bereits im Juli 

2017 war der Sohn verstorben, sodass die Familienkasse die Festset-

zung des Kindergeldes ab August 2017 aufhob und den Kläger auffor-

derte, das für die Zeit von August 2017 bis Januar 2018 bereits gezahlte 

Kindergeld in Höhe von 1.154 Euro zu erstatten.

Dagegen legte der Kläger Einspruch ein und machte geltend, das Kin-

dergeld sei auf das Konto der von ihm getrennt lebenden Ehefrau aus-

gezahlt worden, auf das er keinen Zugriff habe.

Einspruch und Klage blieben erfolglos. Auch das FG hielt den Einwand 

des Klägers für irrelevant. Die Familienkasse habe nur aufgrund der 

Zahlungsanweisung des Klägers an die Ehefrau gezahlt mit dem Ziel, 

die Kindergeldforderung des Klägers zu erfüllen. Daher sei nicht die 

Ehefrau, sondern der Kläger Empfänger der Leistung gewesen. Er müs-

se nun das zu Unrecht gezahlte Kindergeld zurückerstatten. 

Finanzgericht Rheinland-Pfalz, Urteil vom 13.06.2019, 5 K 1182/19

Inkasso-Service der Familienkassen ist unzureichend 
geregelt

Seit März 2015 bearbeitet die Bundesagentur für Arbeit in Reckling-

hausen bundesweit alle Inkasso-Fälle, die Kindergeld betreffen. Die 

Behörde entscheidet unter anderem über Anträge auf Stundung und 

Erlass von Kindergeldrückforderungsansprüchen. Nach Auffassung des 

Finanzgerichts (FG) Düsseldorf ist der Inkasso-Service der Bundes-

agentur für Arbeit in Recklinghausen hierzu nicht berechtigt.

Im entschiedenen Fall wurde der Kläger von der für seinen Wohnort 

zuständigen Familienkasse in D aufgefordert, zu Unrecht ausgezahltes 

Kindergeld zurückzuzahlen. Sein Antrag auf Stundung des Rückzah-

lungsbetrags wurde durch den Inkasso-Service der Bundesagentur für 

Arbeit in Recklinghausen abgelehnt.

Das FG hat dem Kläger teilweise Recht gegeben und den Ablehnungs-

bescheid des Inkasso-Services der Bundesagentur für Arbeit aufgeho-

ben. Es führt aus, dass diese Behörde für die Entscheidung über den 

Stundungsantrag nicht zuständig gewesen sei. Zwar könne der Vor-

stand der Bundesagentur für Arbeit bestimmte Zuständigkeiten selber 

regeln. Eine Übertragung der Zuständigkeit für Entscheidungen im Er-

hebungsverfahren für den Familienleistungsausgleich auf die Behörde 

in Recklinghausen sei aber nicht erfolgt. Nach Auffassung des Gerichts 

hat über den Stundungsantrag des Klägers nun „seine“ Familienkasse 

in D zu entscheiden.

Die vom FG zugelassene Revision wurde eingelegt und ist beim Bun-

desfinanzhof unter dem Aktenzeichen III R 36/19 anhängig.

Finanzgericht Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 14.05.2019, 10 K 

3317/18 AO, nicht rechtskräftig

Ehegatten-GbR nimmt Kinder auf: Pflegegelder sind 
steuerfrei

Die für die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 11 Einkommensteuergesetz 

(EStG) relevante Frage, ob es sich um eine Betreuung in einer Vollzeit-

pflegestelle nach § 33 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) oder in einem 

Heim oder in einer anderen Einrichtung betreuten Wohnens nach § 

34 SGB VIII handelt, bestimmt sich allein nach den tatsächlichen Ver-

hältnissen der konkreten Unterbringung. Dies hat das Finanzgericht 

(FG) Schleswig-Holstein entschieden und die Pflegegelder für die Un-

terbringung von Pflegekindern bei einer aus Ehegatten bestehenden 

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) für steuerfrei erachtet.

Die Klägerin, eine aus Ehegatten bestehende GbR, hatte in ihrem 

Haus bis zu sechs Pflegekinder aufgenommen. Die Beteiligten stritten 

darüber, ob die gezahlten Pflegegelder aufgrund einer Vollzeitpflege 

gemäß § 33 SGB VIII nach § 3 Nr. 11 EStG steuerfrei waren oder es 

sich um eine steuerpflichtige Betreuung in einer anderen Einrichtung 

gemäß § 34 SGB VIII handelte.

Für das FG stand unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falls entscheidend die Tatsache im Vordergrund, dass die Betreuung 

Familie und 
Kinder
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den Gesellschaftern der Klägerin persönlich übertragen worden war: 

der Dienstleistungsvertrag war mit den beiden Gesellschaftern abge-

schlossen worden. Im Unterschied zu einem Kinderheim, in dem die 

Betreuung zumindest auch durch – durchaus wechselnde – angestellte 

Erzieher erbracht werde, seien die Kinder und Jugendlichen im Streit-

fall eher wie bei einer typischen Pflegefamilie in den persönlichen 

Haushalt der Gesellschafter der Klägerin eingegliedert gewesen.

Die Beschäftigung einer Teilzeitkraft stehe dem nicht entgegen. Selbst 

wenn im Sozialrecht eine Einordnung des Streitfalls möglicherweise 

eher unter § 34 SGB VIII zu erfolgen habe, schlösse dies eine Steu-

erbefreiung nach § 3 Nr. 11 EStG nicht zwingend aus. Denn der BFH 

habe ausdrücklich offengelassen, ob bei Mischformen eine Anwen-

dung der Befreiungsnorm in Betracht zu ziehen sein könne (Urteil vom 

05.11.2014, VIII R 29/11). 

Finanzgericht Schleswig-Holstein, Urteil vom 27.02.2019, 2 K 8/19, 

rechtskräftig

Zusage für Großtagespflege beendet Wunsch nach 
Krippenplatz oder Tagesmutter

Ist einem Elternpaar für die Betreuung ihres einjährigen Sohnes ein 

Platz in einer so genannten Großtagespflege zugesprochen worden, so 

haben sie nicht das Recht, auf einen U-3-Krippenplatz oder auf einen 

Platz bei einer Tagesmutter zu bestehen. 

Zwar haben Eltern kleiner Kinder einen gesetzlichen Anspruch auf ei-

nen Betreuungsplatz. Allerdings reicht es aus, dass ihnen die gesetzli-

che Vorgabe einer „Kindertagesstätte“ (Krippe) oder „Tagespflegeein-

richtung“ (Tagesmutter/Großtagespflege) erfüllt wird. 

Das gelte jedenfalls dann, wenn ansonsten die Vorgaben erfüllt sind 

(was insbesondere die Zumutbarkeit der Entfernung zur Einrichtung 

und zur Weiterfahrt zur Arbeit, das Angebot zum Mittagessen und 

Schlafen sowie die Betreuungszeit an sich betrifft). 

Hier bemängelten die Eltern außerdem, dass ihnen vorher bereits zwar 

ein Platz bei einer Tagesmutter zugesagt wurde – das aber nur münd-

lich am Telefon. Auch ein solcher „Nachweis“ per Telefon sei wirksam. 

Dass das Jugendamt trotz dieses ersten – von den Eltern im Übrigen 

abgelehnten – Angebots weitersuchte, sei kein Zeichen dafür, dass das 

Amt selbst den Platz für unzureichend befunden habe. Vielmehr habe 

es sich um einer Service-Leistung gehandelt.

VwG Osnabrück, 4 B 30/19 vom 24.06.2019

Nach positiver Prognose geht es – wenn auch mit 
Fragezeichen – zurück

Ist Eltern das Sorgerecht entzogen worden, so kann es ihnen wieder 

„zurückgegeben“ werden, wenn eine Gefahrenprognose zu dem Ergeb-

nis kommt, dass sich die Umstände ausreichend positiv entwickelt ha-

ben und eine Gefahr für das körperliche, geistige oder seelische Wohl 

des Kindes nicht mehr wahrscheinlich ist. 

In dem konkreten Fall ging es um ein Elternpaar, das im Verdacht 

stand, das Kind als Säugling geschüttelt und damit ein Schütteltrauma 

ausgelöst zu haben. Das Jugendamt kann auch nicht mehr mit Blick 

auf die ungeklärten Vorgänge, die zur gesundheitlichen Schädigung 

des Kindes führten, am Sorgerechtsentzug festhalten, wenn die Rück-

führung des Kindes zu seinen Eltern sehr positiv verlaufen sei, sie alle 

angebotenen Hilfen in Anspruch nehmen, eng mit den Familienhel-

fern kooperierten und das Kind wieder Vertrauen zu seinen Eltern habe 

(wovon sich eine Richterin beim Hausbesuch überzeugte). 

Wie es seinerzeit zu der Attacke kam und von welchem Elternteil sie 

ausging, konnte nicht aufgeklärt werden. 

OLG Frankfurt am Main, 4 UF 240/17 vom 24.05.2019


